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1. Programm 
 

12:30 Uhr Registrierung und Ankommen 

13:00 Uhr Begrüßung und kurze Einführung 

  Bernhard Franke, kommissarischer Leiter der Antidiskriminierungsstelle  

13:10 Uhr Kurze Vorstellungsrunde 

13:30 Uhr Präsentation der Ergebnisse der Studie „Diskriminierungsrisiken durch 

Verwendung von Algorithmen“  

Dr. Carsten Orwat, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS), 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 

14:00 Uhr Diskussion/Positionen zu den Ergebnissen der Studie  

(Rechtliche Perspektive, Ethische Fragen, Fragen des Datenschutzes) 

15:00 Uhr Kaffeepause 

15:30 Uhr Diskussion zu den nächsten Schritten 

16:30 Uhr Veranstaltungsende 

Moderation:  Michael Puntschuh, iRights.Lab GmbH 
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2. Begrüßung und Einführung 
Bernhard Franke 
Kommissarischer Leiter der ADS 
 

Bernhard Franke sagte, das große Interesse am Fachgespräch 
zeige, wie wichtig die Debatte zu den gesellschaftlichen 
Herausforderungen durch Big Data und KI genommen werde. 
Die Debatte werde erfreulicherweise einmal nicht im Modus 
„typisch deutscher“ Zukunftsangst und Technikskepsis geführt 
und auch nicht auf Basis einer Fundamentalopposition 
gegenüber der Digitalisierung, aber mit einem klaren Blick für die 
ethischen Herausforderungen und einer realistischen Bewertung 
offenkundiger Risiken. Aus der Sicht von Franke sorgten dafür 
Fachgremien wie die Datenethikkommission der 
Bundesregierung, die Enquête-Kommission KI des Deutschen 
Bundestags oder der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen; 
Forscherinnen und Forscher an vielen deutschen Universitäten 
und wissenschaftlichen Einrichtungen, aber auch 
zivilgesellschaftliche Akteure wie die Bertelsmann-Stiftung mit 
ihren Algo.Rules oder die Organisation Algorithm Watch. Sie alle 
hätten bereits wichtige Beiträge für die politische Diskussion 
geleistet und tun dies weiterhin. 

Im Hinblick auf die Frage, warum sich die Antidiskriminierungsstelle des Bundes in diese Debatte 
einbringe, erläuterte er, dass aus Sicht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes noch klarer in den 
Fokus genommen werden müsse, dass neben den grundsätzlichen ethischen Fragen, neben den 
verbraucherschutz- und datenschutzrechtlichen Problemen – die allesamt sehr wichtig seien – auch 
erhebliche antidiskriminierungsrechtliche Herausforderung bestünden. Er zitierte Prof. Martini, der in 
seiner aktuellen Veröffentlichung „Blackbox Algorithmus – Grundfragen einer Regulierung Künstlicher 
Intelligenz“ kurz und bündig festgestellt hatte, dass die probabilistische Rasterung algorithmenbasierter 
Systeme ein besonderes Diskriminierungspotential birgt. 

Franke betonte, dass Algorithmen Entscheidungen fällten oder vorbereiteten, die Menschen in ihren 
Chancen und Möglichkeiten massiv nachteilig beeinflussen können. Sie würden dies in Zukunft in immer 
mehr Fällen tun: In Bewerbungsverfahren, in der Personalauswahl und -entwicklung, bei der Vergabe 
von Wohnraum oder in der Kreditwirtschaft, bei der Berechnung von Versicherungstarifen oder in der 
Medizin. Die von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes geförderte Studie des Instituts für 
Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am Karlsruher Institut für Technologie habe Dutzende 
Fallbeispiele analysiert und käme zu dem klaren Schluss, dass erhebliche Diskriminierungsrisiken 
beständen; sie beständen bereits heute; und sie beständen in nahezu allen Lebensbereichen. Franke geht 
davon aus, dass diese technische Entwicklung auch den Tätigkeitsbereich der Antidiskriminierungsarbeit 
zentral verändern werde.  

Für diejenigen, die sich bereits seit längerer Zeit mit algorithmischen Systemen beschäftigen, wolle 
Franke die Aufmerksamkeit auf einen aus seiner Sicht entscheidenden Sachverhalt lenken: Wer den 
Schutz vor Diskriminierung durch Algorithmen diskutieren wolle, müsse über das bestehende 
Antidiskriminierungsrecht insgesamt sprechen. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) gebe 
auf Grundlage der Europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien bereits heute eine klare Antwort auf die 
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Frage: Wo will unsere Gesellschaft mögliche Diskriminierung keinesfalls hinnehmen? Es benenne einen 
klaren Katalog von Gründen, aufgrund derer Benachteiligungen in bestimmten Lebensbereichen 
unzulässig seien. Das seien das Alter, eine Behinderung, die ethnische Herkunft, das Geschlecht, die 
Religion oder Weltanschauung oder die sexuelle Identität. 

Das AGG biete mit dem Begriff der mittelbaren Diskriminierung auch ein sehr nützliches Konzept für die 
Verwendung vermeintlich neutraler Regeln und Merkmale, die sich aber nachteilig auf geschützte 
Gruppen auswirken könnten. Und es definiere die für eine gesellschaftliche Teilhabe besonders 
wichtigen Lebensbereiche, in denen die Gesellschaft es privaten Akteuren nicht erlauben könne, zu 
diskriminieren – das seien vor allem das Erwerbsleben und der freie Zugang zu Gütern und 
Dienstleistungen einschließlich von Wohnraum. Diese gesetzlichen Regelungen gälten in der analogen 
Welt wie aber auch in der digitalen. Sie müssten aber durchsetzbar bleiben. Bereits jetzt sei es in 
Deutschland wesentlich schwieriger als in vielen anderen EU-Mitgliedstaaten, Diskriminierungsfälle 
erfolgreich vor Gericht zu bringen – besonders außerhalb des Arbeitsrechts. 

In diesem Kontext stellten sich Franke zufolge verschiedene Fragen, die diskutiert und gelöst werden 
müssten: Welche Möglichkeiten der Überprüfung von Entscheidungskriterien algorithmischer System 
müsse es zwingend geben? Welche Dokumentationspflichten seien zu diesem Zweck unerlässlich? Wie 
könne präventiv verhindert werden, dass nach dem AGG verbotene Gründe direkt oder indirekt in 
Entscheidungen im Arbeitsleben oder beim freien Zugang zu Gütern und Dienstleistungen einfließen? 
Und an wen könnten sich Betroffene wenden?  

Franke betonte, was es nach seiner festen Überzeugung nicht geben könne, sei eine Regulierung, die 
unterschiedliche Beschwerdewege und Beschwerdeinstitutionen vorsähe, je nachdem, ob es um 
algorithmische oder analoge Diskriminierung handele. Das würde nicht nur einen Zuständigkeitswirrwarr 
schaffen, sondern wäre auch in der Praxis kaum handhabbar. Denn die Betroffenen würden diese 
Unterscheidung in vielen Fällen kaum machen können. Menschen, die Diskriminierung erlebten, 
bräuchten Unterstützung durch Beschwerdestellen, die Benachteiligungen erkennen und klare 
Kompetenzen haben. Dazu gehöre auch ein Einsichtsrecht in Algorithmen bei Verdacht auf 
Diskriminierung und die Möglichkeit zu Sanktionen. 

Abschließend erklärte Franke, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes sich wünsche, mit allen an 
diesen Fragen Interessierten ins Gespräch zu kommen und dabei ihre Expertise im Bereich des 
Antidiskriminierungsrechts anböte. Dieser Dialog solle aus seiner Sicht auch zukünftig fortgesetzt 
werden, da erst dies erst der Anfang einer Entwicklung sei, die nicht nur den Alltag in unserer 
Gesellschaft, sondern auch unser aller zukünftige Arbeit nachhaltig prägen werde.  
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3. Vorstellung der Studie 
und Kurzinputs 

3.1. Präsentation der Ergebnisse der Studie 
„Diskriminierungsrisiken durch Verwendung 
von Algorithmen“ 

Dr. Carsten Orwat 
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS), Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT) 
 

Herr Dr. Orwat stellte seine Studie vor. Aus der Vielzahl der Algorithmen 
wurden diejenigen betrachtet, die zur Differenzierung von Personen 
verwendet werden. Dabei werden Algorithmen in Geschäfts- und 
Verwaltungs- sowie Rechtssystempraktiken häufig zum 
Risikomanagement eingesetzt, um etwa das Kreditausfallrisiko, die 
Leistungsfähigkeit von Bewerbenden, das Mietausfallrisiko oder das 
Rückfallrisiko von Straftatbegehenden zu ermitteln. Daneben werden 
Algorithmen auch zur Differenzierung für die Umsatzerzielung 
verwendet, wie z. B. bei der zielgerichteten Werbung, der individuellen 
Entgeltgestaltung, der Kundenpflege oder beim so genannten „De-
Marketing“. 
 

Algorithmen dienen der Automatisierung, indem entweder auf Basis der automatisierten 
Datenverarbeitung und -analyse Empfehlungen für Entscheidungen abgeleitet werden oder 
Entscheidungsregeln vollautomatisiert durch Computersysteme ausgeführt werden. Neben den 
Effizienzsteigerungen wurden halb- oder vollautomatisierte Entscheidungen auch mit der Vermeidung 
von menschlichen Auslegungs- und Willkürspielräumen und damit Diskriminierungsmöglichkeiten 
begründet. Wie die Studie anhand von Beispielen zeigt, können jedoch andere Ausprägungen von 
Diskriminierungen auftreten, die bei automatisierten Entscheidungen in der Regel als 
„Massenphänomen“ erscheinen, d. h. alle mit dem System ausgeführten Entscheidungen weisen dann 
das Diskriminierungsrisiko auf.  

Veränderungen bei der „statistischen Diskriminierung“  

Algorithmen- und datenbasierte Differenzierungen weisen Eigenschaften auf, die seit den 1970er Jahren 
unter dem Begriff „statistische Diskriminierung“ diskutiert werden. Dabei werden zur Differenzierung 
von Personen relativ leicht ermittelbare Ersatzinformationen (z. B. Alter in Jahren) verwendet, wenn die 
Prüfung der Eigenschaft, die eigentlich für die Differenzierung relevant ist (z. B. die Leistungsfähigkeit), 
zu aufwendig oder aus anderen Gründen unerwünscht ist. Zur Überwindung solcher 
Informationsdefizite wird häufig auf statistische Zusammenhänge zurückgegriffen. Mit Algorithmen des 
maschinellen Lernens, einem momentan viel beachteten Teilbereich der künstlichen Intelligenz (KI), 
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werden die Zusammenhänge erweitert und können eine Vielzahl von Variablen enthalten, deren Einfluss 
auf das Ergebnis aber nicht mehr leicht nachzuvollziehen sein kann. 

Beim Typ der statistischen Diskriminierung findet keine Differenzierung bzw. Kategorisierung oder 
Vorhersage der tatsächlichen Eigenschaften oder des tatsächlichen Verhaltens eines Individuums statt, 
sondern eine Zuordnung von Individuen zu Kategorien, die durch Auswertung von Daten über Gruppen 
gebildet werden. Damit liegen Formen der Generalisierung und der Stereotypisierung vor, deren 
Legitimation durch gesellschaftliche Abwägungen zwischen Effizienz bzw. Praktikabilität einerseits und 
Einzelfallgerechtigkeit durch individuelle Prüfungen andererseits geschaffen werden soll. Konkret 
schlagen sich die Abwägungen z. B. im AGG in den Diskriminierungsverboten und ihren Ausnahmen 
nieder.  

Ein Diskriminierungsfall zu einem Onlinekredit in Finnland kann die Problematik verdeutlichen. Dabei 
wurden Scores auf der Basis von statistischen Zusammenhängen, die die Faktoren Wohnort, Geschlecht, 
Alter und Muttersprache enthielten, gebildet, wobei Männer aufgrund von häufigeren 
Rückzahlungsproblemen einen geringeren Scorewert erhielten als Frauen, ebenso traf dies auf 
finnischsprachige Einwohner gegenüber schwedischsprachigen zu. Das Antidiskriminierungstribunal, das 
über eine Klage eines Mannes, dem ein Onlinekredit verweigert wurde, zu entscheiden hatte, verurteilte 
das Unternehmen, verbot die Nutzung des Verfahrens und verhängte eine Strafzahlung. Das Tribunal 
stellte fest, dass eine direkte Mehrfachdiskriminierung vorlag, denn Geschlecht, Alter, Sprache und 
Wohnort sind geschützte Merkmale in Finnland. Besonders bemerkenswert ist, dass das Urteil ferner 
damit begründet wird, dass keine Einzelfallprüfung stattfand, bei der die finanzielle Situation der 
Antragstellenden überprüft hätte werden können, und dass der Betroffene keine Möglichkeit hatte, 
seine Situation klarzustellen. Nach Einschätzung des Tribunals ist dies besonders problematisch, denn 
Abschätzungen der Zahlungsfähigkeit allein auf Basis von Daten bzw. statistischen Informationen über 
andere Menschen seien nicht geeignet, akzeptable Begründungen für Entscheidungen über einzelne 
Individuen zu liefern. 

Ursachen von Diskriminierungsrisiken 

Beispielfälle in der Praxis und zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen verdeutlichen die 
vielfältigen Ursachen von Diskriminierungsrisiken bei algorithmen- und datenbasierten 
Differenzierungen. Diese ergeben sich bereits bei der Auswahl und Verarbeitung von Datensätzen, die 
als Basis der Bildung von Modellen bzw. Algorithmen der Differenzierungsentscheidungen dienen. Dabei 
können vergangenheits- oder gegenwartsbezogene Daten Ungleichheiten oder Stereotypen beinhalten 
(z. B. bei Beschäftigungsverhältnissen, kreditrelevanten Tätigkeiten, in Trainingsdatensätzen für das 
maschinelle Lernen). Daten können auch von Erhebungen stammen, die z. B. aus Verfügbarkeits- oder 
Kostengründen nicht repräsentativ sind, und deshalb geschützte Minderheiten nicht adäquat abbilden. 
Ebenso können Daten Bewertungen von Menschen durch andere Menschen beinhalten, wobei die 
Bewertungen bereits diskriminierend oder stereotyp sein können. Weitere Ursachen lassen sich bei der 
Bildung der Zielfunktion, Kategorien und der Festlegung von Variablen der Modelle bzw. Algorithmen 
finden, insbesondere die unangemessene Verwendung von geschützten Merkmalen oder von 
Merkmalen mit Korrelationen zu geschützten Merkmalen sowie die unangemessene Bildung von 
Ersatzgrößen in der Zielfunktion.  

Bei Onlineplattformen, wie z. B. sozialen Onlinenetzwerken, Plattformen des elektronischen Handels 
oder der Arbeitsvermittlung, könnte man zunächst annehmen, dass sie grundsätzlich in der Lage sind, 
Informationen zu geschützten Merkmalen und Differenzierungen technisch so zu regeln, dass 
Diskriminierungen vermieden werden. Doch Beispielfälle verdeutlichen auch hier unterschiedliche 
Ursachen von Diskriminierungen. So ermöglichen Plattformen den Nutzenden Bewertungen über 
andere Nutzende, die zu diskriminierenden Bewertungen genutzt wurden. Ebenso wird die zielgerichtete 
Werbung durch Nutzende ermöglicht, indem mit der algorithmenbasierten Datenauswertung detailliert 
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differenzierte Gruppierungen und Kategorien auch entlang geschützter Merkmale gebildet werden. 
Dabei handelt es sich bei „Werbung“ auch um Stellen- und Wohnungsanzeigen, Kreditangebote oder 
Werbeanzeigen für Dokumentationen zu Straftaten, also entscheidende Grundlagen der freien 
Entfaltung der Persönlichkeit. Des Weiteren zeigten Untersuchungen, dass problematische 
Ungleichbehandlungen durch Algorithmen der Rangfolgenbildung z. B. bei Jobangeboten, der 
automatisierten Zuordnung zu Werbezielgruppen oder durch Algorithmen der Auktionsmechanismen 
für Anzeigen verursacht wurden.  

Technikorientierte Gegenmaßnahmen 

Mittlerweile existieren in der wissenschaftlichen Forschung und Diskussion zahlreiche Vorschläge zum 
technikorientierten Vermeiden von Diskriminierungen bei der Verwendung von Algorithmen, 
insbesondere jener des maschinellen Lernens. Dazu gehört das diskriminierungsvermeidende Design von 
Algorithmen bzw. Systemen, bei dem nach Möglichkeiten der Korrektur von Datensätzen, 
Lernalgorithmen, Klassifizierungen oder bei den Anwendungen gesucht wird. Grundsätzlich kann das 
Testen und Analysieren von Systemen in Form der direkten Inspektion zur Diskriminierungsvermeidung 
genutzt werden, wozu mittlerweile auch spezialisierte Softwaresysteme zur Verfügung stehen. Mehrere 
Fairnessdefinitionen, -maße bzw. -kriterien dienen u. a. der Abschätzung und Quantifizierung von 
Fehlern und Diskriminierungsrisiken, um bei Tests und Gestaltung von Algorithmen bzw. Systemen, 
Vergleiche und Optimierungen zu ermöglichen. Grundsätzlich wird sogar davon ausgegangen, dass bei 
programmierten Entscheidungsregeln Diskriminierungen besser vorab ermittelt werden können (etwa 
durch Variation der Eingangsdaten oder der Entscheidungsregeln) als dies bei der Ausführung von 
Entscheidungsregeln durch Menschen der Fall ist, bei der die individuelle Auslegung durch die 
menschlichen Entscheidenden wenig nachvollziehbar ist.  

Bei technikorientierten Lösungen ist jedoch zu bedenken, dass die Eignung und Legitimität des 
algorithmenbasierten Differenzierungsverfahrens an sich nicht hinterfragt wird und dass das tatsächliche 
Vorgehen in der Praxis stark von den Lösungen aus der Wissenschaft und Forschung abweichen kann.  

Gesellschaftliche Risiken und Abwägungen 

Auch die möglichen, negativen Auswirkungen auf gesellschaftliche Werte bzw. die gesellschaftlichen 
Risiken können vielfältig sein: (1) Bei allen Formen der statistischen Diskriminierung kann ein 
Generalisierungsunrecht durch die Gruppentypisierungen bzw. ein Unrecht der Diskriminierung für 
„untypische“ Fälle auftreten, das vor allem mit dem Ausmaß der Falschzuordnungen bzw. Fehlerraten 
steigt. (2) Es kann zu Verstärkungs- und Akkumulationseffekten bei gesellschaftlichen Ungleichheiten 
und Ungleichbehandlungen kommen, da sich als Ergebnis von algorithmischen Auswertungen 
Behandlungen auf schlechter bewertete Personen oder Personengruppen konzentrieren können und 
diese dann wiederum vermehrt in der Datenerfassung erscheinen. Verstärkungseffekte können sich auch 
durch die Weiterverwendung von diskriminierenden Bewertungen in anderen Systemen oder Kontexten 
resultieren oder dadurch, dass Systeme Vorurteile und Stereotypen, z. B. über Rollenbilder bei Berufen, 
replizieren und damit Motivationen zur persönlichen Weiterentwicklung beinträchtigen. (3) Ferner kann 
die zunehmende Nutzung von algorithmenbasierten Differenzierungen mit gesellschaftlichen 
Gleichbehandlungszielen und sozialpolitischen Zielen in Konflikt geraten. (4) Auch die strukturelle 
Überlegenheit von Anwendenden gegenüber Betroffenen kann u. a. durch die verbesserte 
algorithmenbasierte Ermittlung der Angewiesenheit auf einen Dienst, Produkt oder Position erhöht 
werden. Dies ergibt sich vor allem mit neuen Analysemöglichkeiten der KI, mit denen 
Persönlichkeitsmerkmale auch aus scheinbar belanglosen Daten identifizierbar sind. (5) Insbesondere 
durch eingeschränkte Möglichkeiten der Zustimmung zu (automatisierten) 
Differenzierungsentscheidungen, können betroffene Menschen als bloßes Mittel behandelt werden und 
damit kann ihre Menschenwürde untergraben werden. (6) Ebenso kann die freie Entfaltung der 
Persönlichkeit behindert werden, indem zum einen ungeeignete, algorithmisch erzeugte Fremdbilder 
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einer Person bzw. Personengruppe „überstülpt“ werden können. Damit kann eine Form der 
Diskriminierung verursacht werden. Zum anderen kann das Recht auf Selbstdarstellung ausgehöhlt 
werden und damit die Chancen der Betroffenen, auf potentiell verhaltenseinschränkende 
Entscheidungen über sie einwirken und sie gestalten zu können. Das gleiche gilt für die Chancen zu einer 
Identitätsbildung, die für das Individuum noch als eigene und freie wahrnehmbar ist. Nicht zuletzt 
erzeugt die abstrakte Ungewissheit über Datenverarbeitungen Einschüchterungseffekte und kann die 
ungehemmte Nutzung von Diensten und Produkten einschränken. 

Viele gesellschaftliche Risiken werden bereits im rechtlichen Rahmen mit Blick auf einen 
gesellschaftlichen Ausgleich von Interessen behandelt, wie durch das Antidiskriminierungsrecht, das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung oder konkret das Datenschutzrecht. Allerdings erfordern 
die Entwicklungen bei Technologien und ihren Anwendungen in Geschäftsmodellen oder 
Verwaltungspraktiken die fortlaufende Überprüfung und gegebenenfalls Revision von gesellschaftlichen 
Abwägungen und Festlegungen: Dazu sind unter anderem die verringerten Möglichkeiten der 
betroffenen Individuen zum Selbstschutz, die durch Kostensenkungen getriebene Verbreitung von 
algorithmenbasierten, automatisierten Differenzierungen, die ihnen zu Grunde liegenden umfangreichen 
Datenerfassungen und Personenprofile sowie die Entwicklungen bei (KI-) Systemen zur Identifizierung 
von Persönlichkeitsmerkmalen zu betrachten (und eingehender zu erforschen). Ebenso sollte dies auch 
die gesellschaftliche Verteilung der Effizienz- und Praktikabilitätsgewinne sowie die Sicherstellung von 
kommunikativen Prozessen, die zur Wahrung der freien Entfaltung der Persönlichkeit notwendig sind, 
umfassen.  

Vorschläge zur Reform des Rechtsrahmens 

Die durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gegebenen Informationspflichten und 
Auskunftsrechte gegenüber Betroffenen werden als unzureichend beurteilt, um über Konsequenzen und 
mögliche Ungleichbehandlungen zu informieren. Auch das viel diskutierte „Verbot“ der automatisierten 
Entscheidung wird kritisch beurteilt, da es vermutlich nur einen unzureichenden Schutz vor 
Diskriminierungsrisiken liefert, was nicht zuletzt an den weitgehenden Ausnahmen vom Verbot liegt. 
Allerdings kann bei automatisierten Entscheidungen aus der Informationspflicht über die involvierte 
Logik und den Konsequenzen der automatisierten Entscheidung eine Informationspflicht über mögliche 
Ungleichbehandlungen resultieren. Bedeutsam für die Antidiskriminierung erscheinen auch die 
Vorgaben der DSGVO zu Dokumentationen, Datenschutz-Folgenabschätzung, Pflichten zur 
Technikgestaltung und Risikobeurteilungen, bei denen gegebenenfalls die Antidiskriminierungsaspekte 
zu ergänzen oder zu konkretisieren sind. 

Im Hinblick auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist vor allem das schwierige, wenn nicht 
sogar unmögliche Erkennen von algorithmen- und datenbasierten Diskriminierungen durch Betroffene, 
geschweige denn das Erbringen von Indizien oder Nachweisen, zu nennen. Daraus resultiert die 
Notwendigkeit, dass stellvertretende Einrichtungen mit Untersuchungen und gegebenenfalls mit 
rechtlichen Schritten vorgehen sollten und der kollektive Rechtschutz in diesem Bereich gestärkt 
werden sollte. Für die Anwendenden von Algorithmen kann es aus der potenziellen Beweislast, dass 
keine Diskriminierung vorliegt, erforderlich werden, dass Vorgehensweisen, Elemente und Ergebnisse 
der algorithmischen Verfahren erklärbar sind und dokumentiert werden. Überprüfungen des AGG und 
gegebenenfalls Reformbedarfe beziehen sich auf Konkretisierungen der Ausnahmen nach „sachlichem 
Grund“ und „anerkannten Prinzipien und Methoden“ von Risikokalkulationen. Des Weiteren wären 
angesichts fortschrittlicher Möglichkeiten der algorithmenbasierten Differenzierung und Identifizierung 
von Persönlichkeitsmerkmalen zu prüfen, ob Anwendungsbereiche des AGG und der Katalog 
geschützter Merkmale zu erweitern sind. 
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Möglichkeiten der Antidiskriminierungsstellen 

Aus Beispielen des Vorgehens von 
Antidiskriminierungseinrichtungen sowie aus Antworten 
europäischer Antidiskriminierungsstellen können 
Vorschläge zu Maßnahmen abgeleitet werden: (1) Dabei 
kann sich insbesondere ein präventives und kooperatives 
Vorgehen der Antidiskriminierungsstellen als lohnend 
erweisen, um die Entstehung von Benachteiligungen von 
vornherein zu vermeiden. Dies kann vor allem durch die 
Beratung von Entwickelnden und Anwendenden von 
Algorithmen über die Verwendung geschützter Merkmale 
und solchen mit Korrelationen zu ihnen oder über 
diskriminierungsanfällige Personengruppen und 
Situationen geschehen. Ebenso wird die Pflicht zur 
Einbeziehung von Antidiskriminierungsstellen bei 
Beschaffungen durch öffentliche Einrichtungen 
vorgeschlagen. (2) Prinzipiell stehen den 

Antidiskriminierungsstellen auch die Möglichkeiten der direkten Analyse und des Testens von 
Algorithmen und Softwaresystemen zur Verfügung. Allerdings ist es dabei eher eine Frage der 
Informatikexpertise, die mittels eigenen Aufbaus oder durch Kooperation mit Forschungseinrichtungen 
erworben werden müsste. Auch der dazu notwendige Zugang zu Algorithmen und Daten müsste 
rechtlich geregelt werden. Für diese Aufgaben haben Antidiskriminierungsstellen jedoch Expertise nicht 
nur zum Erkennen von diskriminierungsanfälligen Situationen, Gruppierungen oder Merkmalen, sondern 
auch bei der Auslegung des Antidiskriminierungsrechts und der Beurteilung der Legalität von 
Differenzierungen. (3) Viele beispielhafte Untersuchungen haben gezeigt, dass der Nachweis von 
Diskriminierungen auch ohne die Offenlegung und direkte Inspektion der Algorithmen bzw. Programme 
möglich ist.  
Die Nachweise wurden mittels Erfassung und Auswertung der Differenzierungsergebnisse geführt, die 
durch Nutzung und Datenerhebung als „Testnutzende“ oder mit automatisierten „Massenabfragen“ 
erlangt wurden, die zu Methoden des sich entwickelnden Felds der Algorithmen-Audits gezählt werden. 
Die Nachweisarten funktionieren insbesondere bei Onlineangeboten, sind aber weniger geeignet für 
nicht-öffentliche Verfahren, bei denen die Daten über die Ergebnisse nicht erfasst werden können. Auch 
für diese Nachweisarten sind der eigene Aufbau von Fachexpertise durch Antidiskriminierungsstellen 
oder Kooperationen mit Forschungseinrichtungen notwendig. (4) Auf Grund der schlechten 
Nachweismöglichkeiten durch einzelne Betroffene, werden Untersuchungen und das rechtliche 
Vorgehen von stellvertretenden Einrichtungen, wie Antidiskriminierungsstellen, gefordert, die dazu mit 
den Möglichkeiten des Verbandsklagerechts ausgestattet werden sollten. Dies würde auch eher dem 
Massenphänomen (halb-) automatisierter Entscheidungsverfahren, bei denen meist große 
Personengruppen betroffen sind, entsprechen. (5) Nach dem Datenschutzrecht und dem AGG kann es 
für die Anwendenden erforderlich sein, Dokumentationen über Algorithmen zu erstellen, die die 
Erklärbarkeit von algorithmenbasierten Entscheidungen sicherstellen. Darüber hinaus wäre zu 
überlegen, ob Dokumentationspflichten bei besonders diskriminierungsanfälligen Systemen 
verpflichtend einzuführen sind. Auf alle diesbezüglichen Dokumentationen sollten 
Antidiskriminierungsstellen in Verdachtsfällen Zugriff haben.  
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3.2. Kommentierung der Studienergebnisse aus 
verbraucherschutzrechtlicher Perspektive 

Prof. Dr. Gert G. Wagner 
MPI für Bildungsforschung und Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft, 
Berlin, Mitglied des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen 
 

- Die Schlussfolgerungen der Studie und insbesondere  
 auch die vielen Beispiele finde ich sehr gut. 

- Aus meiner Sicht ist das Testen von algorithmischen  
 Systemen besonders wichtig, da nur durch das Testen  
 Diskriminierung erkannt werden kann. Für das Testen  
 muss der Code des algorithmischen Systems auch nicht  
 bekannt gemacht werden; diesbezüglich können  
 Geschäftsgeheimnisse gewahrt werden. Wichtig wäre  
 aber, dass der Gesetzgeber das systematische Testen von  
 Algorithmen auf Diskriminierung will und gesetzlich  
 regelt. 

- Die Beispiele der Studie zeigen aber auch, dass bei hohen  
 Fehlerraten der Algorithmen diese aus Eigeninteresse der  
 Anwender schlicht nicht zum Einsatz kommen.  
 Entscheider lernen dazu und werden sich wahrscheinlich  
 zunehmend die Fehlerquoten genau anschauen und  
 darauf aufbauend prüfen, ob sie einen Algorithmus  
 wirklich nutzen wollen. 

- Die Nutzung von Algorithmen ist im Übrigen keineswegs neu. Von der Anwendung nicht-digitaler 
Algorithmen, etwa der Berechnung von Durchschnittsnoten für den Numerus Clausus oder die 
„Punkte in Flensburg“, kann man lernen, dass für die Akzeptanz zwei Merkmale entscheidend sind: 
Transparenz und ein geordneter Rechtsweg. Dazu gehört, dass man gegen algorithmische 
Entscheidungen klagen kann. Dabei besteht aus meiner Sicht auch kein Unterschied zwischen 
digitalen und analogen Algorithmen. Der Gesetzgeber muss in allen Fällen Transparenz schaffen 
und den Rechtsweg für Beschwerden/Klagen ermöglichen. 

- Das Risiko für mittelbare Diskriminierung durch die Verwendung von Proxies ist immer mit der 
Verwendung von Algorithmen verbunden (etwa bei Lebens- und Krankenversicherungen) und nicht 
erst ein Problem von Algorithmen, die in der Form von Software implementiert sind. 

- Der Vorteil von potentieller Diskriminierung durch digitale Algorithmen ist, dass man diese auf 
recht einfache Art und Weise systematisch testen könne. Für die Schaffung von „Test-
Schnittstellen“, die von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern und Aufsichtsbehörden genutzt 
werden können, empfehle ich nicht das Datenschutzrecht, sondern ein eigenständiges 
Algorithmen-Regulierungsrecht, das freilich bereichsspezifisch, d. h. in verschiedenen Gesetzen, 
implementiert werden sollte.  
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3.3. Kommentierung der Studienergebnisse aus der 
Perspektive von Informatik/Ethik 

Dr. Stefan Ullrich 
Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft 
 

Die Studie von Carsten Orwat bietet einen 
umfassenden Überblick über gegenwärtige 
Herausforderungen beim Einsatz von Algorithmen 
als Informationsgrundlage für Entscheidungen, 
besonders die kompilatorische Arbeit der 
Fallbeispielsammlung (Orwat 2019, Kapitel 4) ist 
eine gute Grundlage für tiefer gehende Forschung in 
diesem Bereich. Auf die Darstellung von Details bei 
der Funktionsweise von technischen Systemen 
wurde bewusst verzichtet, jedoch ist die Darstellung 
auch für technisch versierte Leserinnen (Leser fühlen 
sich bitte inkludiert) stets nachvollziehbar und an 
keiner Stelle simplifizierend. An ein paar Stellen 
wären Ausführungen über fundamentale 
Funktionsweisen von modernen 
informationstechnischen Systemen erhellend 
gewesen, besonders wenn es um die Grenzen des 
technisch Machbaren geht, da die Gefahr besteht, 
dass die technisch weniger versierte Leserin 
ansonsten auf die Werbepräsentationen von großen 
Firmen als Referenz zurückgreifen wird. 

Am Beispiel einer nicht länger verbreiteten Digitalisierungstechnik möchte ich das kurz ausführen. 

In der Lochkarte manifestiert sich ein Algorithmus, und man benötigt nicht einmal eine Maschine, um 
ihn auszuführen. Nehmen wir einmal eine Randlochkarte, die im Gegensatz zu anderen Lochkarten für 
die manuelle Verarbeitung geeignet ist. Eine Randlochkarte besitzt im uncodierten Zustand ringsum 
Löcher am Rand. Nun wird ein Schlüssel, eine Codierung entworfen, und die Karten werden eingekerbt, 
so dass an bestimmten Stellen ein Schlitz entsteht. In Abbildung 1 sehen wir sowohl Löcher (wie mit 
einem Locher erstellt) und Schlitzungen (Kerben). Alle Randlochkarten werden nun auf einen Stapel 
gelegt und aufgestellt, so dass die Löcher übereinander liegen. Wenn man nun eine Stricknadel 
hineinschiebt und den Kartenstapel anhebt, fallen diejenigen Karten herunter, die an der Stelle der 
Nadel einen Schlitz aufweisen. Die Zeitersparnis bei der Suche im Gegensatz zu normalen Karteikarten 
ist enorm, wie Kiermeier und Renner (1960) beschreiben. Die Auswahlgeschwindigkeit beträgt zwischen 
30.000 und 40.000 Karten pro Stunde. Es gibt jedoch noch einen weiteren Vorteil: »Neben der 
erheblichen Zeitersparnis, welche die Lochkarte bei der Auswertung von Untersuchungsergebnissen mit 
sich bringt, liegt ihr besonderer Vorteil darin, dass sie die Auswertung nach den verschiedensten 
Gesichtspunkten erlaubt, so dass es möglich ist, bei sehr geringem Zeitaufwand unterschiedliche 
Einflüsse und Kombinationen innerhalb eines Sachgebietes zu untersuchen. Dabei erübrigt es sich 
vollständig, die Karten in einer bestimmten Reihenfolge einzuordnen.« (Kiermeier and Renner 1960, 
S. 317) 
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Abbildung 1: Stechen eines Merkmals in Stapel professioneller Randlochkarten. Abbildung aus Handverfahren mit Lochkarten / 
Vorgeschichte der Datenbank(abfrage), Jens Kirchhoff, Göttingen, 26.02.2013. Frei für nicht-kommerzielle Verwendung. Online 
unter http://www.c-c-g.de/Handverfahren%20mit%20Lochkarten-10.pdf 

Anhand dieses Beispiels sieht man direkt, dass nicht allein die Datenauswertung, sondern schon die 
Erfassung und Kategorisierung der Daten sowohl ihren Gebrauch, als auch den Datenmissbrauch fördern 
und damit relevant für unser Thema der Diskriminierung durch Daten ist. Hier zeigt sich auch, dass 
Diskriminierung kein rein technisches Thema ist, sondern dass interdisziplinär in der Gesellschaft 
diskutiert werden muss, welches Datum, bzw. welches Merkmal überhaupt erfasst werden darf. Doch 
auch diese Diskussion ist tückisch im Falle von so genannten Ersatzinformationen bzw. der statistischen 
Diskriminierung (Orwat 2019, S. 27ff.). Diese Ersatzinformationen sind solche, die mit einem 
Hauptmerkmal korrelieren; etwa die Volumina von Hosen- und Jackentaschen. Je größer Anzahl und 
Volumen der Jackentaschen, desto eher handelt es sich um eine Kleidung für Männer. Und so kann man, 
nicht zuverlässig, aber grundrechtskonform, zwischen Geschlechtern unterscheiden einzig nach einem 
vermeintlich harmlosen Messwert. 

Die technisch versierte Gestalterin oder die umsetzende Programmiererin jedoch sieht bereits in den 
Tests der Software, welche Diskriminierungsrisiken auch in einem solchen Fall bestehen, da die 
Diskriminierung im Wortsinn ja essentiell für die Funktionsweise der informationstechnischen Systeme 
ist. Die im System umgesetzten Unterscheidungskriterien sind zum Teil technisch vorgegeben (ein 
Messwert wird gemessen oder auch nicht), zum größeren Teil jedoch kontingent durch die 
Auftraggeberin des Systems in die Software eingeschrieben (welcher Schwellwert gilt für die Einteilung 
eines Messwertes in die eine oder die andere Kategorie). Der Auftrag erfolgt aus ganz unterschiedlichen 
Gründen, manchmal sind es politische, manchmal ökonomische. 

Die gegenwärtig zu beobachtende Ausprägung der Digitalisierung in ökonomischer Hinsicht ist die 
Hyperindividualisierung: Auf der einen Seite wird jede Einzelne vermessen, verdatet und bewertet; auf 
der anderen Seite wird das Prinzip der Solidargemeinschaft bewusst missachtet, weil es keinen 

http://www.c-c-g.de/Handverfahren%2520mit%2520Lochkarten-10.pdf
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geldwerten Vorteil bringt. Diese Entwicklung muss in einem gesellschaftlichen Diskurs kritisch 
kommentiert werden. 

Wenn also beispielsweise die Kapitalrendite darauf beruht, Männern und Frauen unterschiedliche 
Produkte und Preise im Online-Shop anzuzeigen, dann wird das beauftragende Unternehmen alles 
daransetzen, dass die Software zwischen Männern und Frauen diskriminiert (im technisch-
mathematischen Sinn). Nicht jede technische Diskriminierung ist auch eine Diskriminierung im 
grundgesetzlichen Sinn, Carsten Orwat nennt Erstere daher auch Differenzierung (Orwat 2019, S. 30). 
Die Offenlegung der Daten gibt zunächst nur einen Hinweis auf die technische Diskriminierung. Erst die 
Offenlegung der datenbasierten Geschäftsmodelle liefert uns Hinweise für eine mögliche 
Diskriminierung im Sinne des Grundgesetzes. 

Für die oben geforderte Offenlegung von datenbasierten Geschäftsmodellen gibt es noch keine 
gesetzliche Grundlage, jedoch fühlen sich Whistleblowerinnen aus moralischen Gründen motiviert, 
öffentlich auf Missstände in Verbindung mit der Datenverarbeitung von informationstechnischen 
Systemen hinzuweisen. 

Die sich aus dem kurzen Text ergebenden Forderungen: 1) Datenbasierte Geschäftsmodelle müssen in 
jedem Fall offengelegt werden. 2) Der verantwortungsvolle (fach-)öffentliche Hinweis auf Missstände 
muss gesetzlich geschützt werden.  
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4. Diskussion und Reaktion auf 
die Studie 

4.1. Allgemeine Diskussion 

In der Diskussion wird betont, dass Diskriminierungsrisiken nicht allein von den algorithmischen 
Systemen ausgehen, sondern von Menschen, die Entscheidungen treffen und sich dabei häufig vor 
allem auf die Vorentscheidungen, die durch Algorithmen getroffen werden, verlassen oder diese noch 
durch eigene Vorteile verstärken. Dies zeige, dass es sich bei algorithmischer Diskriminierung nicht nur 
um eine technische Frage handelt, sondern auch der Faktor Menschen berücksichtigt werden müsse.  

 

Ebenso wurde noch einmal auf die Risiken eingegangen, die von Datensätzen ausgehen, in denen 
unterschiedliche Gruppen von Menschen nicht ausreichend berücksichtigt werden bzw. von 
Entwickler_innen, die bestimmte Gruppen bei der Entwicklung von Software nicht ausreichend 
berücksichtigen. In diesem Zusammenhang wurde die Rolle des Testens als zentrales Mittel der 
Prävention und eines proaktiven Vorgehens im Vorfeld von Diskriminierung gesehen. 

In Bezug auf die Nutzer_innen von algorithmenbasierten Systemen wurde mehr Aufklärung über die 
Folgen, Konsequenzen und eventuellen Diskriminierungsrisiken dieser Systeme gefordert.  
Aus der Perspektive der Agentur für Grundrechte der Europäischen Union (FRA) ist bei der 
Beschäftigung mit und dem Vorgehen gegen Diskriminierungsrisiken durch Algorithmen ein 
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interdisziplinärer Ansatz notwendig, der verschiedene Perspektiven zusammenbringt (rechtliche 
Perspektive, ethische Perspektive, Informatik, wirtschaftliche Perspektive, Perspektive der 
Antidiskriminierung). Hier ist ein verstärkter Austausch zwischen unterschiedlichen Akteuren im Feld 
notwendig. Die FRA führt derzeit ein Forschungsprojekt durch (Ergebnisse 2020), dass sich u.a. mit 
Diskriminierungsrisiken im Kontext von Algorithmen und Künstlicher Intelligenz in einzelnen EU 
Mitgliedsstaaten befasst. Aus Sicht der FRA gibt es schon jetzt auf europäischer Ebene gesetzliche 
Regelungen und Richtlinien wie auch die europäische Grundrechtecharta, die Diskriminierung durch die 
Verwendung von Algorithmen verbieten. Diese müssen aber in der Praxis implementiert werden.  

Insgesamt wurde betont, dass bestehende Gesetze auf deutscher und europäischer Ebene – wie die 
Datenschutzgrundverordnung oder das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und europäische 
Richtlinien – als Grundlage für die Prävention von Diskriminierung durch Algorithmen genutzt werden 
können. Hier müssten aber einzelne Regelungen und Bereiche unterschiedlich stark in den Blick 
genommen werden, je nachdem, welches Diskriminierungsrisiko von dem dortigen Einsatz 
algorithmischer Systeme ausgeht. Ein besonders sensibler Bereich wären z. B. Gesundheit und Wohnen. 
Um Sektoren und Anwendungen zu unterscheiden, kann es hilfreich sein, ein System aus Risikoklassen 
zu etablieren und algorithmische Systeme in diese einzuordnen. Gleichzeitig wurde aber hinterfragt, ob 
die Risikoklassen hier auch das Risiko von fehlender Fairness/Diskriminierung abbilden können. Es 
müsse daher diskutiert werden, welche Risikoklassen sinnvoll und gewünscht seien. 

Carsten Orwat betonte auch noch einmal, dass es notwendig sei, dass Betroffene im Einzelfall die 
Möglichkeit haben müssen bei einer Entscheidung, die sie betrifft, ihr Selbstbild einzubringen. Diese 
Möglichkeit sei derzeit nicht ausreichend gegeben. In diesem Kontext wurde in der Diskussion auch 
deutlich, dass der Schutz vor Diskriminierungsrisiken durch die Verwendung von Algorithmen vor allem 
in den Bereichen verstärkt bzw. stark reguliert werden müssen (das betont auch der Sachverständigenrat 
für Verbraucherfragen), in denen man Algorithmen nicht ausweichen kann (z. B. Kreditvergabe) oder in 
denen sie Freiheiten beschränken (z. B. Vorhersage der Rückfälligkeit von Straftäter_innen).  
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4.2. Diskussion von Zielen, Lücken und 
Maßnahmen beim Vorgehen gegen 
Diskriminierungsrisiken durch die 
Verwendung von Algorithmen 

In der anschließenden Diskussion wurden die Teilnehmenden nach ihren Einschätzungen zu relevanten 
Zielsetzungen, Lücken und notwendigen Maßnahmen bei der Prävention und Intervention von 
Diskriminierungsrisiken befragt. Für die Dokumentation wurden die Punkte, die von den Teilnehmenden 
in der Diskussion aufgegriffen und auf Karten notiert wurden, geclustert und Ziele, Lücken und 
Maßnahmen zusammengeführt. 
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Begriffe klären und Wissenskompetenz erweitern 

- Die Begriffe, die im Kontext der Diskussion um Algorithmen, KI und Big Data genutzt werden, 
müssen genauer definiert werden. Dazu gehört auch eine klare Definition des 
Diskriminierungsbegriffs. 

o Bisher werden viele Begriffe unterschiedlich verwendet, was die allgemeine Diskussion 
erschwert. 

o Es fehlt an einer übergreifenden systematischen Begriffsklärung und Erläuterung. 
o Ebenso braucht es eine Klassifikation algorithmischer Systeme. 

- Mehr Wissen über Statistik und statistische Zusammenhänge ist notwendig (z. B. was bedeutet  
80% Validität, wie relevant sind spezifische Fehlerquoten). 

- Digitale Kompetenzen bei wichtigen Akteuren müssen gestärkt werden. Aber auch das Wissen in 
der Gesellschaft muss verbessert werden, um einen reinen Diskurs unter Expert_innen zu 
vermeiden. 

o Klärung der Techniken, die angewandt und genutzt werden (können), ist notwendig; 
o Erhebung von Bedarfen, die Mitarbeitende z. B. öffentlicher Einrichtungen in Bezug auf 

Wissen zu Algorithmen, KI etc. haben; 
o (Weiter-) Bildung zur Notwendigkeit der Klassifikation algorithmischer Systeme stärken;  
o Neuartiges KI-Wissen muss besser vermittelt werden. 
o Entwicklung und Förderung von (Online-)Kursen zu KI für die Gesamtbevölkerung 

(Beispiel Finnland, wo 1% der Gesamtbevölkerung dort einen solchen Kurs absolviert 
haben soll). 

o Mehr Stellen für Data Science und interdisziplinäre Design-Teams schaffen. 

- Kompetenzen zu Diskriminierung und zu Diskriminierungsrisiken durch Algorithmen müssen 
geschaffen werden 

o (Weiter-) Bildung zu Diskriminierungsrisiken stärken 
o Wissen zu Antidiskriminierung muss verstärkt in der Ausbildung, z. B. Ausbildung von 

Jurist_innen oder Informatiker_innen etc. vermittelt werden. 
o Schon in der Schule muss das Thema angesprochen werden. 

Forschung zum Thema fördern und ausweiten 

- Mehr evidenzbasierte Forschung ist notwendig. Die Arbeit mit Fallbeispielen kann helfen, die 
Debatte zu konkretisieren, Fehlentwicklungen zu identifizieren und die Praxistauglichkeit von 
Vorschlägen zu überprüfen. 

o Fallbeispiele müssen identifiziert, analysiert, dokumentiert und veröffentlicht werden. 
o Empirisch abgesichertes Wissen (durch mehr Forschung) ist in den verschiedenen 

Anwendungsfeldern / Themenbereichen notwendig. Diese umfasst auch Algorithmen in 
analogen Prozessen. 

- Zugang zu Daten für Forschung – insbesondere Testing-Studien – ermöglichen. 

o Abschaffung von Restriktionen für die Forschung ist notwendig. 
o Ausnahmen IT-Sicherheitsgesetz, Urheberrecht, AGBs etc. ermöglichen. 

- Durchführung von Bedarfsanalysen, um zu klären, wo der Einsatz von algorithmischen 
Entscheidungssystemen sinnvoll ist 
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Diskriminierung verstehen und besser erkennen  

- Der analoge Status von Diskriminierungsrisiken müsse besser verstanden werden und darauf 
aufbauend Tests entwickelt werden, die Diskriminierung identifizieren und bereinigen können. 

o Voraussetzung dafür ist, dass Diskriminierungsrisiken in der Konzeption und 
Programmierung von Algorithmen reflektiert werden. 

o Die analoge Realität sollte mitberücksichtigt werden (z. B. schwer prüfbares 
menschliches Handeln, das zu Diskriminierungen führt) 

- Besonderheiten der Diskriminierung durch Algorithmen verstehen und beachten 

o Proxy-Eigenschaften von geschützten Merkmalen sollten identifiziert werden, da dies 
auch wichtig für das Testen auf Diskriminierungsrisiken ist. 

o Bewusstsein darüber haben, dass algorithmische Systeme intersektional wirken können 
und es entsprechend zu Diskriminierungen kleiner, spezifischer Gruppen als 
Schnittmenge geschützter Merkmale kommen kann. 

Systeme auf Diskriminierungen testen 

- Durchführung von User Acceptance Tests ausweiten (auch im Hinblick auf Diskriminierungsrisiken). 

- Einrichtung einer öffentlichen Institution oder eines öffentlich finanzierten Kompetenzzentrums, 
das für das Testen und Prüfen von algorithmischen Systemen zuständig ist. 

- Durchführung von Reverse Engineering (z. B. Open Schufa) ermöglichen und fördern. 

o Datenspenden für entsprechende Tests ermöglichen und stimulieren. 

Diskriminierung durch Algorithmen proaktiv verhindern 

- Für als gesellschaftlich relevant erachtete algorithmische Systeme / Entscheidungsprozesse sollten 
Schnittstellen zu Tools gesetzlich erzwungen werden, um Kontrollmöglichkeiten sicher zu stellen. 

o Ermöglicht den Aufbau eines Algorithmen-Monitorings von Entwicklung bis zur 
Implementierung. 

- Der Blick muss stärker vor die technischen Systeme gesetzt wenden (Vorbedingungen): 

o Die Identifikation von Diskriminierungsrisiken muss schon bei der ersten Idee für eine 
Anwendung von Auftraggebenden und Entwickler_innen mitbedacht werden. 

o Human Rights Impact Assessment vor der Programmierung des Algorithmus 
durchführen. 

o Einschätzung der genutzten Datengrundlagen durch externe Expert_innen. 
o Entwicklung einer Checkliste, mit der Entwickler_innen, aber auch andere Akteure 

testen können, ob Diskriminierungsrisiken in einem bestimmten Anwendungsbereich 
vorkommen können. 

- Klare Ziele für algorithmische Systeme bzw. Softwareanwendungen vorher festlegen. Dies 
ermöglicht auch eine frühe Überprüfung der Ziele und damit verbundenen Kategorien.  

o Ziele müssen dynamisch und abänderbar sein. 
o Aufsetzen eines Prozesses, der Ziele von algorithmischen Systemen definiert und 

dokumentiert. 
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- Die Temporalität sowohl vor als auch nach der Entscheidung muss berücksichtigt werden (z. B. mit 
welchen Daten wird gearbeitet, sind diese ggf. veraltetet? Sind sie zum Zeitpunkt der Entscheidung 
noch aussagekräftig?) 

- In die Absicherung und das kontinuierliche Monitoring (auch nach der Implementierung des 
Algorithmus) investieren. 

Gesellschaftliche Diskussion um Schutzgüter führen  

- Das Allgemeinwohl muss beim Thema Diskriminierung durch Algorithmen stärker berücksichtigt 
werden. 

o Gesamtgesellschaftliche Abwägungsprozesse sind notwendig 🡪 Was wollen wir 
gesellschaftlich schützen bzw. vermeiden?  

- Diversität und Heterogenität sollten als Ziele definiert werden.  

o Algorithmische Systeme müssen darauf hin geprüft werden, ob sie Diversität 
berücksichtigen, ermöglichen, fördern oder verhindern. 

- Kollektive/gesellschaftliche Schutzgüter sollten stärker berücksichtigt werden. Dafür muss auch 
der Schutz vor Diskriminierung und die Prävention von Diskriminierung gefördert werden. 

o Das Konzept der Raumordnung, das Fragen von Pluralität, des sozialen Zusammenhalts 
und der Daseinsvorsorge thematisiert, kann hier Anhaltspunkte geben. 

o Wie kann sozialer Ungleichheit begegnet werden, statt sie ggf. fortzusetzen oder zu 
verstärken? 

- Update des Konzepts von Diskriminierung: Besonderheiten der Diskriminierung durch 
Algorithmen ermitteln und Schutzgüter und -mechanismen anpassen 

o Welche Kategorien müssen geschützt werden? Sind die bisher im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz genannten sechs Merkmale ausreichend, wenn es um 
Diskriminierungsrisiken durch Algorithmen geht? 🡪 z. B. Fokus auch auf „sozialen 
Status“ als Merkmal notwendig. 

o Wann kann eine Kategorisierung nach geschützten Merkmalen legitim sein (sachliche 
Rechtfertigung)? 🡪 Legitimität von Klassifizierung nach Gruppen muss im Einzelfall 
geprüft werden. 

o Relevanz von intersektionaler Diskriminierung, die noch nicht ausreichend 
berücksichtigt wird. 

o Nicht nur individuelle, sondern auch institutionelle / gruppenbezogene Diskriminierung 
sollte in den Blick genommen werden. 

- Das Potential von transparenten algorithmischen Systemen zu Aufdeckung, Abbau und 
Vermeidung von Diskriminierung muss als Chance stärker in den Blick genommen werden. 

- Proaktive Maßnahmen sollten auch stärker im Kontext von algorithmischen Systemen 
implementiert werden, um Chancengleichheit und Teilhabe zu verbessern und illegitime 
Ungleichbehandlung zu vermeiden. 

Öffentliche und politische Debatte anregen 

- Die Sinnhaftigkeit und Verhältnismäßigkeit (nicht nur Machbarkeit) von Anwendungen Künstlicher 
Intelligenz (KI) in unterschiedlichen Lebensbereichen muss hinterfragt und diskutiert werden. 
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o Welche Vor- und Nachteile bringen der Einsatz von algorithmischen 
Entscheidungssystemen? 

o Welche Diskriminierungsrisiken sind mit dem Einsatz von KI verbunden? 
o Die Narrative von KI als rein technischem System sollten in Frage gestellt werden. Fokus 

auf KI als sozio-technisches System. 

- Die gesamtgesellschaftliche Dimension des Datenschutzes muss vermittelt werden. 

o Wo kann Datenschutz für Diskriminierungsschutz genutzt werden?  
o Wie verhält sich Datenschutz zu Diskriminierungsschutz? 
o Sind die Regelungen der Datenschutzgrundverordnung ausreichend, um 

Diskriminierungsschutz zu gewährleisten? 

- Das Bewusstsein über Handlungsfähigkeit des Menschen und die Tatsache, dass algorithmische 
Systeme von Menschen gemacht und kontrolliert sind, muss gestärkt werden. 

- Einrichtung eines paritätisch besetzten Gremiums, das die gesellschaftliche Diversität abbildet, um 
über gesellschaftliche Fragen im Kontext der Anwendung von algorithmischen 
Entscheidungssystemen zu sprechen. 

Rechtsdurchsetzung ermöglichen und fördern 

- Art. 3 Grundgesetz sollte auch als Grundlage zur Bekämpfung von Diskriminierung durch 
Algorithmen genutzt werden. 

- Kollektiven Rechtsschutz stärken: Strategische Klage und Verbandklage bei Diskriminierung durch 
die Verwendung von Algorithmen ermöglichen. 

- Recht auf Einsicht in algorithmische Systeme durch geeignete Stellen ermöglichen.  

o Zugang zu Daten für Betroffene etc. vereinfachen. 

- Whistleblower Schutz garantieren. 

- Implementierung Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) Art. 20 sicherstellen und DSGVO, wo für 
den Diskriminierungsschutz notwendig, verbessern 🡪 Auflagen zu diskriminierungssensiblem 
Vorgehen implementieren. 

- Gesetzliche Verpflichtung der Offenlegung von Geschäftsmodellen, insbesondere denen man 
schlecht oder nicht ausweichen kann (z. B. Schufa) erwägen. 

- AGBs so verändern, um Beschwerden über Diskriminierungen zu ermöglichen. 

- Die Liste der im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz geschützten Merkmale sollte auf die 
Merkmale erweitert werden, die bei der Diskriminierung durch algorithmische Systeme häufig 
ebenfalls eine Rolle spielen (z. B. sozialer Status). 

- Abwehrrechte gegenüber der Monetarisierung von persönlichen Daten durch Unternehmen und 
andere Institutionen stärken. 

Zuständigkeiten klären 

- Relevante Akteure im Bereich müssen identifiziert und zusammengebracht werden. 

o Förderungen eines multi- und interdisziplinären Austausches. 
o Teilhabe von Betroffenengruppen sicherstellen 🡪 Schaffung eines Gremiums 

relevanter Akteursgruppen. 
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- Diskussion um Zuständigkeiten (Datenschutz, zivilgesellschaftliche Akteure, ADS etc.) muss geführt 
werden. 

o Aufklärung über Mandat der einzelnen Akteure 🡪 wer ist wo zuständig und kann 
welche Unterstützung leisten? 

o Wie kann die Sichtweite/Stimme der von Diskriminierung betroffenen Gruppen 
eingebunden werden? 

- Für Betroffene muss deutlich werden, an wenn sie sich bei Diskriminierung durch Algorithmen 
wenden können. 

o Sollte ein Bundesinstitut (staatliche Stelle a la TÜV) geschaffen werden, das für Expertise 
und Beratung in diesem Bereich zuständig ist? 
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4.3. Diskussion von Ansatzpunkten und 
Möglichkeiten für die 
Antidiskriminierungsstelle 

Im Anschluss wurde von den Teilnehmenden diskutiert, an welchen Punkten die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes aus ihrer Sicht beim Thema ansetzen und in welchen Bereichen 
die ADS zukünftig Aktivitäten entwickeln könnte. 

 

- Die Spielräume der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Bezug auf den 
Diskriminierungsschutz sollten ausgelotet werden. Dafür sollte die ADS sich stärker mit 
Datenschutzbeauftragten auf Bundes- und Landesebene austauschen und mit diesen 
zusammenarbeiten. 

- Klarstellung, welches Mandat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes derzeit auf Grundlage des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetztes (AGG) zur Prävention von und Intervention bei 
Diskriminierung durch Algorithmen hat. Weiterentwicklung des Mandats wo notwendig, auch im 
Hinblick auf bessere Rechtsdurchsetzung. 

- Entwicklung kommunikativer Prozesse und Informationen zu Diskriminierungsrisiken durch die 
Verwendung von Algorithmen anhand von konkreten Fallbeispielen (z. B. Kreditscoring). 
Verdeutlichen, in welchen Bereichen der Verwendung von Algorithmen es um Diskriminierung – 
insbesondere auf Grundlage des AGG – geht. 

- Capacity Building für Forschung und Kontrolle sowie Einbindung von unterschiedlichen 
Gruppen/Organisationen, die von Diskriminierung durch Algorithmen betroffen sein können. 
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- Entwicklung eines „Zuständigkeitsfinders“, der unterschiedliche Akteure und Betroffene darüber 
informiert, wer für was im Bereich Schutz vor Diskriminierungsrisiken durch Algorithmen zuständig 
ist bzw. wer bei welchen Fragen beraten und unterstützen kann. 

- Die ADS sollte Vorgaben bzw. Anleitungen entwickeln, die Unternehmen und Entwickler_innen 
helfen, Diskriminierungsrisiken im Vorfeld zu identifizieren. 

- Operationalisierung und Identifizierung von Diskriminierungsrisiken durch die Verwendung von 
Algorithmen durch die Förderung/Durchführung von Testing und empirischer Forschung. 
Förderung der Analyse konkreter Applikationen, in denen es zu Diskriminierung kommen kann. 

- Organisation eines Hackathon mit Betroffenen von Diskriminierung mit Ziel, Programme/Projekte 
zur Verhinderung von Diskriminierungsrisiken durch Algorithmen und positive Ansätze zur 
Herstellung von Chancengleichheit zu entwickeln. 

- Etablierung einer Art von „Rundfunkrat“ für Systeme wie Website-Empfehlungen, 
Buchempfehlungen etc. bei dem Menschen Diskriminierungsrisiken melden können. 

Entwicklung von regulatorischen Sandkästen und Experimentierräumen zu der Thematik, um 
unterschiedliche Systeme in begrenzten Bereichen auf ihre Auswirkungen hin testen zu können und 
unterschiedliche Instrumente der Regulierung entsprechend auszuprobieren. 

4.4. Ideen zur eigenen Rolle 

Darüber hinaus wurden von den Teilnehmenden Fragen, Hinweise und Ideen, in denen sie auch ihre 
eigene Rolle reflektierten, vorgebracht. Diese Punkte sind hier zusammengefasst. 

Viele Teilnehmende wollen sich stärker theoretisch und konzeptionell mit dem Thema befassen. So 
möchten sie daran arbeiten, Begriffsdefinitionen im Bereich Künstliche Intelligenz zu schärfen, sich mit 
den Unterschieden zwischen intendierten und nicht-intendierten Diskriminierungen zu beschäftigen 
oder bspw. in den Bereichen Personalgewinnung/HR und Persönlichkeitsidentifizierung an konkreten 
Forschungsprojekten zu arbeiten. Andere Teilnehmende wollen insbesondere eigenen juristischen 
Sachverstand stärken und beispielsweise Datenschutzrecht gleichheitsrechtlich weiterdenken und 
weiterentwickeln. 

Andere wiederum möchten an konkreten Tools und Lösungsvorschlägen arbeiten. Hierunter fallen 
Ideen wie die Entwicklung von Leitlinien für den ethischen Umgang mit Algorithmen im Rahmen eines 
Monitorings oder die Förderung der Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren, die in diesem Bereich 
bereits aktiv sind. Es wird auch hervorgehoben, dass dafür eine konkrete Stärkung der ADS gefordert 
werden sollte. Eine weitere konkrete Lösungsidee ist die Offenlegung von Geschäftsmodellen. 

Eine dritte Gruppe an Beiträgen zeigt eher Herausforderungen und Bedarfe an. So gilt es, gemeinsam 
das Bewusstsein für Diskriminierung durch Künstliche Intelligenz in Unternehmen und Gesellschaft zu 
stärken. Dafür ist es erforderlich zu ermitteln, wie ein solcher Prozess, z. B. analog zum „Gender 
Mainstreaming“, im Bereich KI aussehen kann. Außerdem braucht es einen Überblick über das Netzwerk 
institutioneller, wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Akteure im Bereich KI in Deutschland. 
Grundsätzlich bedarf es auch mehr Kooperation mit Informatiker_innen zum Thema sozialer 
Ungleichheit und Antidiskriminierung sowie eine gemeinsame Verständigung über Technologien 
zwischen Jurist_innen, Informatiker_innnen und Sozialwissenschaftler_innen. 

Zusammenfassen kann man diese Eindrücke durch folgenden Beitrag: „Noch mehr zusammen reden 
und noch mehr ausprobieren und dann wieder reden. Dann handeln. Aber nicht länger verharren.“ 
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